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Eintragung in das Handelsregister als 
Europäische Wirtschaftliche 
Interessenvereinigung (EWIV)
Die Gründung einer Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) wird durch 
Eintragung in das Handelsregister wirksam. Zusätzlich wird die Eintragung zu 
Informationszwecken im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Zuständige Stellen

Registergericht

Basisinformationen

Eine Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) kann von Gesellschaften 
und anderen Einheiten des öffentlichen oder des Privatrechts nach dem nationalen Recht 
eines Mitgliedstaates gegründet werden. Sie kann auch von natürlichen Personen 
gegründet werden, die eine gewerbliche, kaufmännische, handwerkliche, 
landwirtschaftliche oder freiberufliche Tätigkeit in der Gemeinschaft ausüben oder dort 
andere Dienstleistungen erbringen.

Der Gründungsvertrag einer EWIV muss den Namen, den Sitz, den 
Unternehmensgegenstand und gegebenenfalls den Namen, die Nummer und den Ort der 
Registereintragung eines jeden Mitglieds der Vereinigung sowie die Dauer der 
Vereinigung, sofern sie nicht unbegrenzt ist, enthalten.

Dieser Vertrag muss in das von den einzelnen Mitgliedstaaten dafür jeweils vorgesehene 
Register eingetragen werden. Die Eintragung verleiht der EWIV in der gesamten 
Gemeinschaft die volle Rechtsfähigkeit.

Jede Gründung oder Auflösung einer EWIV wird zusätzlich zu Informationszwecken im 
Amtsblatt der Europäischen Union angezeigt.

Voraussetzungen

Eine EWIV muss aus mindestens 2 Mitgliedern aus verschiedenen Mitgliedstaaten 
bestehen, darf aber nicht mehr als 500 Personen beschäftigen. Eine EWIV muss aus 
mindestens 2 Mitgliedern aus verschiedenen Mitgliedstaaten bestehen.

https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/bremen128.c.1474483.de
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Verfahren

Die Anmeldung eines Unternehmens in das Handelsregister erfolgt grundsätzlich über 
eine Notarin oder einen Notar.

Die Eintragung selber erfolgt durch das Amtsgericht.

Rechtsgrundlagen

§ 12 Handelsgesetzbuch (HGB)
Gerichts und Notarkostengesetz (GNotKG)
Verordnung über Gebühren in Handels-, Partnerschafts- und 
Genossenschaftsregistersachen (HRegGebV)

Weitere Hinweise

Eine EWIV hat den Zweck, die wirtschaftliche Tätigkeit ihrer Mitglieder zu erleichtern oder 
zu entwickeln sowie die Ergebnisse dieser Tätigkeit zu verbessern oder zu steigern.

Die Vereinigung hat nicht den Zweck, Gewinn für sich selbst zu erzielen. Die Tätigkeit der 
EWIV muss im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit ihrer Mitglieder stehen 
und darf nur die Hilfstätigkeit hierzu bilden.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Über die Eintragung hat das Registergericht unverzüglich nach Eingang der Anmeldung zu 
entscheiden. Wenn sämtliche Unterlagen vorliegen und keine Beanstandungen des 
Gerichts notwendig sind, erfolgen Eintragungen in der Regel innerhalb von wenigen 
Werktagen.

Welche Gebühren/Kosten fallen an?

Die Höhe der Gebühr für die Eintragung bestimmt sich nach dem Gerichts- und 
Notarkostengesetz in Verbindung mit der Verordnung über Gebühren in Handels-, 
Partnerschafts- und Genossenschaftsregistersachen. Daneben fallen Auslagen für die 
öffentliche Bekanntmachung der Eintragung an.

https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__12.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gnotkg/BJNR258610013.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hreggebv
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